
GEBÜHRENORDNUNG 
 

IN STADTARCHIV, STADTMUSEUM UND HAUS DER FOTOGRAFIE  
gültig ab 5. Februar 2004 

 
 
1) Bei ausschließlich privater, familiengeschichtliche oder gewerbliche Inanspruch-

nahme 
Kostenersatz für Arbeitszeit  
a) pauschal  15,00 € je angefangene halbe Stunde Zeitaufwand 
b) bzw. pauschal   5,00 € pro Vorgang.  

 
2) Auslagen (z. B. Telefon-, Post-, Versandkosten) sind zum Selbstkostenpreis zu 

erstatten. 
 
3) Reproduktionskosten für Kopien und Ausdrucke etc.  

 
je Seite Preis 

€ 
je Seite Preis  

€ 
A4-Kopien   0,30 A4-Digitalausdruck auf 

Normalpapier  
A4-Digitalausdruck auf 
Fotopapier   
 

 
1,00 

 
3,00 

A3-Kopien 0,40 A3-Digitalausdruck auf 
Normalpapier   
A3-Digitalausdruck auf 
Fotopapier   

 
2,00 

 
5,00 

 
A4-Overheadfolien  

 
1,00 

 
A4-Readerprinter-Ausdrucke 

 
1,30 

 
4) Foto-Reproduktionskosten  werden nach tatsächlichem Aufwand des  

beauftragten Fotografen/Fotolabors berechnet. 
 
5) Veröffentlichungskosten einmalig pro Repro             15,00 € 

bei Abgabe eines kostenlosen Belegexemplars der Veröffentlichung 
 

6) Digitalisierungskosten: 
 

Pro Überspielvorgang auf einen Datenträger  3,00 € 

Pro digitale Datei bei Versand als e-Mail   
(gegebenenfalls gegen Vorauszahlung)  

2,00 € 

 
 
 
gez. Hans Steindl, Erster Bürgermeister 


